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Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
Einfahrtbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

VERFAHRENSVERMERKE
1) Der Stadtrat der Stadt Babenhausen hat in der Sitzung vom 23.06.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans

„VEP Einzelhandel Frankfurter Straße“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
____.____.______ ortsüblich bekanntgemacht.

2) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung
für den Vorentwurf des Bebauungsplans „VEP Einzelhandel Frankfurter Straße“ in der Fassung vom
____.____.______ hat in der Zeit vom ____.____.______ bis ____.____.______ stattgefunden.

3) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans „VEP Einzelhandel Frankfurter Straße“ in der Fassung vom
____.____.______ hat in der Zeit vom ____.____.______ bis ____.____.______ stattgefunden.

4) Zum Entwurf des Bebauungsplans „VEP Einzelhandel Frankfurter Straße“ in der Fassung vom
____.____.______ wurden die Behör-den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom ____.____.______ bis ____.____.______ beteiligt.

5) Der Entwurf des Bebauungsplans „VEP Einzelhandel Frankfurter Straße“ in der Fassung vom
____.____.______ wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ____.____.______
bis  ____.____.______ öffentlich ausgelegt.

6) Die Stadt Babenhausen hat mit Beschluss des Stadtrates vom ____.____.______ den Bebauungsplan „VEP
Einzelhandel Frankfurter Straße“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ____.____.______ als
Satzung beschlossen.

Babenhausen, den ____.____.______

(Siegel)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeister Dominik Stadler

7) Ausgefertigt

Babenhausen, den ____.____.______

(Siegel)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeister Dominik Stadler

8) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan „VEP Einzelhandel Frankfurter Straße“wurde am
____.____.______ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan
mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§
214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Babenhausen, den ____.____.______

(Siegel)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeister Dominik Stadler

PRÄAMBEL
Die Stadt Babenhausen erlässt aufgrund § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12  des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.07.2023

(BGBl. 2023 I Nr. 221), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes

vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176), § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) in der geltenden Fassung und der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der geltenden Fassung den Bebauungsplan „Westlich der Frankfurter Straße

- Einzelhandel" für den Bereich westlich der nördlichen Frankfurter Straße als Satzung.

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Baugebietes gilt die ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der
Fassung vom ……….. und die auf dieser vermerkten Festsetzungen.

§ 2
Bestandteile dieser Satzung

Bebauungsplan mit
1. zeichnerischem Teil im Maßstab 1:1.000 und

2. Textliche Festsetzungen sowie
3. Vorhaben- und Erschließungsplan bestehend aus dem "Einzelhandelskonzept Lebensmittel",

"Lageplan V-03.1" und "Ansichten" der CMB PA GmbH & Co.KG vom 03. April 2023

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)
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Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
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Gebäude mit Hausnummer
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